
Bekanntmachung 
Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN)  

Änderungen im VRN-Verbundtarif zum 01.07.2022 
Im Verbundtarif Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) treten die den Geneh-
migungsbehörden angezeigten Änderungen zum 01.07.2022 in Kraft. 
 

 Änderungen in der VRN Fahrpreistabelle 
 
In der Rubrik Landesangebot für Hessen: 
Ab 01.07.2022 beträgt der Preis für das „Hessenticket“ 38,00 €. 
 

 Ergänzungen in den Allgemeinen Tarifbestimmungen (Teil 1/ III.) 
 
7.5.3 Beförderung von Kriminalbeamten 
Kriminalbeamte und Kriminalbeamtinnen des Landes Baden-Württemberg, 
die deutlich als Polizeibeamte zu erkennen sind (eindeutig und sichtbares 
Tragen des K-Etuis), werden im baden-württembergischen Teil des VRN un-
entgeltlich befördert. Der Übergang in die 1. Klasse ist nicht gestattet. 
Als Fahrtberechtigung gilt der Dienstausweis. 
 
 
Ergänzende Informationen sowie die „VRN-Tarif-Info“ bzw. die jeweils gültige 
Fassung der Beförderungsbedingungen, Tarifbestimmungen und Tarife so-
wie Bekanntmachungen (unter ZRN) werden im Internet unter „www.vrn.de“ 
und zum Tarif 2022 unter „tarif2022.vrn.de“ veröffentlicht; auch erhältlich di-
rekt bei den Verkaufsstellen der Verkehrsunternehmen, VRN-
Mobilitätszentralen oder über VRN Servicenummer: 0621-1077 077. 
Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Neckar (ZRN), vertreten durch 
Verkehrsverbund Rhein-Neckar GmbH (VRN GmbH),  
Mannheim, den 20.06.2022 
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